
Brücke fuhren, mußten einen Zoll entrichten. Die Zollein¬

nehmer hießen Portitores.
106.

F o r t s e tz u n g.

Alle diese Einkünfte wurden im Namen deS Staates

von dem Cenfor verpachtet. Die Generalpächter (Publicani

oder Msucipes waren römische Ritter, die sich mit diesen

Pachtungen meist ein ungeheures Vermögen erwarben. Da

nicht leicht ein einziger reich genug war, für sich allein die

großen Summen aufzubringen, die ein solcher Pacht erfor-
berte, so traten mehrere in Gesellschaft, und schossen die nö-

thigen Gelder zusammen. Konnten sie selbige nicht ganz er¬

legen, so stellten sie Bürgen (Praecles), oder ließen sich von
andern Personen, mit denen sie in Verbindung traten, Geld

vorleihen. Diese Männer hießen Looli, waren aber weder

Pächter noch Bürgen.
In Rom hatten die Generalpächter einen Geschäftsfüh¬

rer, der Magister Societatis hieß, und in den Provinzen

einen Promagister hatte, der in seinem Namen die Angele¬

genheiten der Gesellschaft besorgte. Sie führten nach der
Verschiedenheit der Einkünfte, die sie gepachtet hatten, ver¬
schiedene Namen. Die Pächter der Renten von den Vieh-

trissten hießen Pecuarii oder 8criptuarii, die von den Zehen¬

ten Decumani, die von den Zöllen Mancipes portuum. Alle

Generalpächter standen zu Rom, ihres großes Vermögens

wegen, in hohem Ansehen, in den Provinzen aber wurden

sie wegen der Erpressungen, der sich ihre Untcreinnehmer

schuldig machten, und der Härte, womit sie ihre Forderun¬
gen eintrieben, äusserst verhaßt. Auch in den Evangelien wer¬

den, wie jedermann wecß, Zöllner und Sünder in ome

Classe gesetzt.


